Berufsmäßigkeit: ja oder nein?
	Die kurzfristige Beschäftigung ist …

	… nie berufsmäßig für:
	[bookmark: _GoBack]… berufsmäßig bei mehr als 603 €/Monat für:

	Altersvollrentner, Bezieher von Vorruhestandsgeld
	Arbeitslose

	Hausfrauen
	Mitarbeiter in Elternzeit

	Mitarbeiter mit Hauptbeschäftigung (versicherungspflichtig oder selbstständig)
	Mitarbeiter, die zuvor im Kalenderjahr bereits mehr als 3 Monate/70 Arbeitstage für mehr als 603 €/Monat beschäftigt waren

	Teilnehmer an einem Freiwilligendienst (z. B. Bufdis)
	Mitarbeiter in unbezahltem Urlaub

	Schüler, Studenten sowie Schulabgänger vor Beginn einer Fachschulausbildung oder eines Studiums
	Schul- oder Studienabgänger vor Berufstätigkeit, Ausbildung, dualem Studium oder Freiwilligendienst



